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Antrag Renschier
Dieser Beschluss untersteht nach Artikel 89 Absatz 4 BV
dem Staatsvertragsreferendum.

Art. 2
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition Renschler
Le présent arrêté est sujet au référendum en matière de
traités internationaux prévu à l'article 89, 4e alinéa, de la
constitution.

Präsident: Bei Artikel 2 hat Herr Renschler seinen Antrag, es
sei dieser Bundesbeschluss dem Staatsvertragsreferendum
zu unterstellen, bereits begründet.
Die Kommission und der Bundesrat lehnen diesen Antrag
ab.

Abstimmung - Vote

Für den Antrag Renschler 40 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 75 Stimmen

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble

Für Annahme des Beschlussentwurfes 125 Stimmen
(Einstimmigkeit)

An den Ständerat - Au Conseil des Etats

#ST# 86.253

Petition Amnesty International
Kampagne gegen die Folter
Pétition Amnesty International
Campagne contre la torture

Beschluss des Ständerates vom 4. März 1986
Décision du Conseil des Etats du 4 mars 1986

Wortlaut der Petition
Wir, die Unterzeichneten, sind bestürzt, dass die Folter,
welche einen grundlegenden Verstoss gegen die Menschen-
würde und das internationale Recht darstellt, immer noch
tagtäglich und in zahlreichen Staaten rund um den Erdball
angewandt wird, sind überzeugt, dass es sofortiger und
wirksamer Schritte bedarf, um der Folter und anderer grau-
samer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung
oder Strafe entgegenzuwirken, wo immer sie auftreten, und
sie eines Tages undenkbar zu machen. Wir rufen deshalb
Bundesrat und Parlament unseres Landes eindringlich auf,
die bisherigen Bestrebungen zur Abschaffung der Folter
sowohl innerhalb der internationalen Organisationen, in
denen unser Land vertreten ist, als auch in den bilateralen
Beziehungen der Schweiz im politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Bereich zu verstärken und den Bemühungen
gegen die Folter bei der Behandlung von Geschäften auf
dem Gebiete der Wirtschafts- und Finanzhilfe grosses
Gewicht beizumessen.

Texte de la pétition
Les soussignés, indignés que la torture, qui est une atteinte
fondamentale à la dignité humaine et une violation du droit
international, soit encore quotidiennement pratiquée dans
de nombreux pays du monde, et persuadés de la nécessité
de prendre immédiatement des mesures efficaces pour
combattre la torture et les autres peines et traitements

cruels, inhumains et dégradants partout où ils sont appli-
qués, afin d'y mettre fin définitivement, demandent instam-
ment au Conseil fédéral et au Parlement helvétique d'inten-
sifier les efforts déployés jusqu'ici pour abolir la torture, tant
au sein des organisations internationales où la Suisse est
représentée que dans les relations bilatérales d'ordre politi-
que, économique ou culturel, et d'accorder une grande
importance au problème de la lutte contre la torture lors de
la négociation d'une aide économique et financière.

Antrag der Kommission
Die Kommission für auswärtige Angelegenheiten beantragt,
von der Petition Kenntnis zu nehmen und sie dem Bundesrat
zu überweisen.

Proposition de la commission
La Commission des affaires étrangères vous propose de
prendre connaissance de la pétition et de la transmettre au
Conseil fédéral.

Zustimmung - Adhésion

An den Bundesrat - Au Conseil fédéral

#ST# 82.072

Internationales Privatrecht.
Bundesgesetz
Droit international privé. Loi

Fortsetzung - Suite

Siehe Seite 1290 hiervor- Voir page 1290 ci-devant

4. Kapitel: Kindesrecht
Chapitre 4: Filiation

Iten, Berichterstatter: Um Ihnen die Fortsetzung der Bera-
tung über das IPR etwas angenehmer zu gestalten, haben
wir beschlossen, bei den Einführungsreferaten zu den ein-
zelnen Kapiteln jeweils zwischen dem französischen und
dem deutschen Sprecher abzuwechseln - ausgenommen
beim Kapitel über die internationale Schiedsgerichtsbarkeit,
weil dieses Kapitel die grosse Differenz zum Ständerat dar-
stellt.
Jetzt kann ich bereits in die beiden folgenden Kapitel einfüh-
ren: in Kapitel 4 über das Kindesrecht und Kapitel 5 überdie
Vormundschaft und andere Massnahmen. Das betrifft die
Artikel 64 bis 82. Wir können diese beiden Kapitel miteinan-
der behandeln, weil sie in einem engen sachlichen Zusam- ^
menhang stehen. Ich weise Sie darauf hin, dass bei diesen
beiden Kapiteln namentlich Artikel 65 zu Diskussionen
Anlass geben wird.
Das vierte und das fünfte Kapitel weisen hinsichtlich ihrer
Entstehung und ihres Inhalts einige Besonderheiten auf:
1. Aenderungen des materiellen Privatrechts ziehen in der
Regel nicht unbedingt eine entsprechende Anpassung des
IPR nach sich. Im Familienrecht, insbesondere beim Kindes-
recht, verhält es sich anders. Das materielle Kindesrecht ist
in den letzten Jahren national und international in Bewe-
gung geraten. Davon zeugen eine ganze Reihe von Geset-
zesrevisionen in unseren Nachbarstaaten, beispielsweise in
der Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich, Grossbri-
tannien, Italien und Oesterreich.
Die gesamteuropäisch feststellbare Neuorientierung im
materiellen Kindesrecht ist am IPR nicht spurlos vorbeige-
gangen. Die Einführung der Volladoption, der Wegfall der
Zahlvaterschaft, die Gleichstellung des ehelichen und des
nichtehelichen Kindes müssen sich zwangsläufig auf die
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